
ÖVP pflegt verstaubtes  
Familienbild
Eine längst nötige Reform des Fa-
milienrechts, die Lebensgemein-
schaften, Alleinerziehende sowie 
Patchworkfamilien berücksichtigt, ist 
nicht in Sicht.

  Lebensgemeinschaften sind im Unter-
halts-  und  Erbrecht  massiv  benachteiligt, 
auch gibt es keinerlei Auskunftsrechte für 
Patchworkeltern.

  Alleinerziehende Eltern sind von 
einem besonders hohen Armutsrisiko 
betroffen,  wie  dem  jährlichen Armutsbe-
richt zu entnehmen ist. Verschärft wird das 
durch Unterhaltsprobleme: Einer aktuellen 
Befragung zufolge bekommen 17 Prozent 
der  befragten Alleinerziehenden  weder 
Unterhalt noch einen staatlichen Unterhalts-
vorschuss.

  Nach  wie  vor  sind  homosexuelle  Le-
bensgemeinschaften in Österreich benach-
teiligt. Während es in fast allen EU-Ländern 
bereits eheähnliche Regelungen oder tat-
sächlich die Eheschließung für Homosexu-
elle  gibt,  sperrt  sich  vor  allem  die  ÖVP 
gegen die Umsetzung von gleich viel Recht 
für gleich viel Liebe.

UmweltSchüssels Traurige bilanz 
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Die beSSere zukunFT
FamilienrechT

Mehr Recht für nicht-traditi-
onelle Familien
Die SPÖ vertritt ein Familienrecht, 
das die Menschen nicht in ein Kor-
sett zwängt, sondern sich nach den 
Lebensbedingungen und Bedürfnis-
sen der Menschen richtet. 

   Mit  einem  neuen  Unterhaltsrecht 
soll der Unterhalt  für das Kind vom Staat 
kommen, und sich der Staat den Unterhalt 
zurückholen.  

  Obsorge:  Die  SPÖ  ist  für  die  Fest-
legung  eines  alleinigen  Obsorgebe-
rechtigten  im  Zuge  des  Scheidungs-
verfahrens,  um  etwa  den Abtausch  der 
alleinigen  Obsorge  gegen  geringere 
Unterhaltszahlungen  zu  unterbinden. 

   Die  SPÖ  will  in  einem  "Dreistufen-
plan"  das  Familienrecht reformieren: 
(1)  Beseitigung  der  Diskriminierung  von 
Homosexuellen  durch  eine  Eingetragene 
Partnerschaft.  (2)  Schaffung  rechtlicher 
Grundlagen für homo- und heterosexuelle 
Partnerschaften  und  grundlegende  Ver-
besserungen  in  den  Bereichen  Erbrecht, 
Wohn-, Kindschafts- und Sozialrecht sowie 
verbindliche Auskunftsrechte  für  Lebens-
gefährten  als Angehörige.  (3)  Schaffung 
eines  grundlegend  neuen  Ehe-  und  Fa-
milienrechts,  das  beim  sozialrechtlichen 
Hintergrund ansetzt. 


